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Gemeinderatsdrucksache Nr. 133/2020

Beratungsfolge Datum

Gemeinderat 15.12.2020 Beschlussfassung Öffentlich

Verlängerung der Vereinbarung zwischen Land Baden-Württemberg,

vertreten durch das Ministerium für Umweltschutz, Klima und Energie-

wirtschaft und den Kommunen des Biosphärengebiets Schwäbische Alb

Beschlussvorschlag

Die Stadt Pfullingen stimmt einer Verlängerung der Vereinbarung des Landes

Baden-Württemberg und der Mitgliedskommunen zur Zusammenarbeit für das

Biosphärengebiet Schwäbische Alb bis längstens 31.12.2025 zu.

Sofern zuvor eine Veränderung der Kulisse des Biosphärengebiets Schwäbische

Alb erfolgt, sind für den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Veränderung auch die

Regelungen der Vereinbarung neu zu fassen.

Fink

stv. Bürgermeister
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Finanzierungsübersicht:

Direkte finanzielle Auswirkungen auf den Haushaltsplan: Ja

Nein

Bemerkungen: Kostenrahmen / Kostenschätzung / Kostenberechnung etc.

GESAMTKOSTEN
der Maßnahme jährliche Folgekosten

Objektbezogene Einnahmen
(Zuschüsse/Beiträge)

€ € 11.577,56 €

Die Maßnahme ist im Haushaltsplan unter

der Investitionsnummer

der Kostenstelle/Kostenträger/
Sachkonto

554000/55400000/4312000

bzw. im Budget

mit einem Ansatz von Euro veranschlagt.

Ausreichende Mittel sind vorhanden
nicht vorhanden (ÜPL / APL)

Finanzierung Über-/außerplanmäßige Ausgaben:

Betrag Deckung über
KST/KTR/SK

Mehreinnah.
Wenigerausg.

Erläuterungen

€

Bei Maßnahmen des Finanzhaushalts zusätzlich:

Kalkulatorische Kosten:

Die dargestellte Maßnahme hat unter Berücksichtigung der nachfolgenden Annahmen
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt.

Angenommene Nutzungsdauer (ND): XX Jahre -> jährl. AfA-Satz: XX Prozent
Kalk. Zins = (Buchwert 01.01. + Buchwert 31.12.) x 0,5 x Zinssatz 3,5 %

Jahr der
Investition

Jahr der
Investition + 1

Jahr der
Investition + 2

Jahr der
Investition + 3

Abschreibung

Kalk. Zinsen
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Sachverhalt:

Die Stadt Pfullingen ist mit Vertrag vom 31.01.2008 mit Änderung vom

08.11.2011 dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb als Mitgliedsgemeinde

beigetreten. Eine Laufzeit war bis 31.12.2020 festgelegt (s. Anlage 1

Vereinbarung vom 08.11.2011).

Nun endet die Vereinbarung des Landes Baden-Württemberg mit den Kommunen

im Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Anbei (Anlage2) ein Schreiben des

Regierungspräsidenten Klaus Tappeser zur Verlängerung der Vereinbarung:

„Der Lenkungskreis des Biosphärengebiets Schwäbische Alb hat in seiner Sitzung

am 31. Juli 2020 beschlossen, Ihnen vorzuschlagen, aus Gründen der

Verfahrensvereinfachung die Vereinbarung ohne Änderungen zu verlängern.

In den letzten zehn Jahren gab es zwar Veränderungen bei den handelnden

Personen, der Verlängerung der Vereinbarung stimmen die heute zur Vertretung

der Parteien Berechtigten mit ihrer Unterschrift zu. Stichtag für das Ende der

Verlängerung wäre der 31. Dezember 2025 oder ggf. bei einer Veränderung der

Gebietskulisse das Inkrafttreten einer neuen Rechtsverordnung zum Biosphären-

gebiet Schwäbische Alb.“

Es wird vorgeschlagen, diese Vereinbarung mit einer Verlängerung zu den

beschriebenen Bedingungen zuzustimmen.

Pfullingen, 07.12.2020

Katja Anton-Kalbfell Sabine Hohloch



 

 
BIOSPHÄRENGEBIET SCHWÄBISCHE ALB 

DER VORSITZENDE DES LENKUNGSKREISES 

 

 

Biosphärengebiet Schwäbische  

Geschäftsstelle 

Biosphärenallee 2-4 

72525 Münsingen  

 Telefon 07381 932938-0 

Telefax 07381 932938-15 

E-Mail biosphaerengebiet@rpt.bwl.de 

Internet: www.biosphaerengebiet-alb.de 
 

 
An das Ministerium für Umwelt, Klima und  
Energiewirtschaft und die  
Mitgliedskommunen des Biosphärengebiets 
Schwäbische Alb  

 

Tübingen, 23.11.2020 

Verlängerung der Vereinbarung zwischen Land Baden-Württemberg, vertreten durch das 
Ministerium für Umweltschutz, Klima und Energiewirtschaft und den Kommunen des 
Biosphärengebiets Schwäbische Alb   

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

am 31. Dezember 2020 endet die Vereinbarung des Landes Baden-Württemberg mit den 

Kommunen im Biosphärengebiet Schwäbische Alb.  

 

Der Lenkungskreis des Biosphärengebiets hat in seiner Sitzung am 31. Juli 2020 beschlossen, 

Ihnen vorzuschlagen, aus Gründen der Verfahrensvereinfachung die Vereinbarung ohne 

Änderungen zu verlängern. In den letzten zehn Jahren gab es zwar Veränderungen bei den 

handelnden Personen, der Verlängerung der Vereinbarung stimmen die heute zur Vertretung der 

Parteien Berechtigten mit ihrer Unterschrift zu. Stichtag für das Ende der Verlängerung wäre der 

31. Dezember 2025 oder ggf. bei einer Veränderung der Gebietskulisse das Inkrafttreten einer 

neuen Rechtsverordnung zum Biosphärengebiet Schwäbische Alb. 

 

Wir möchten Sie bitten, bis spätestens zum 23. Dezember 2020 beiliegenden Antwortbogen zu 

unterschreiben und an die Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb zurück zu senden.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

 

Klaus Tappeser 

Regierungspräsident  

 

 

 

mailto:startteam.biosphaere@rpt.bwl.de
http://www.biosphaerengebiet-alb.de/
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Anlagen  

 

1. Vereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg und den Kommunen des 

Biosphärengebiets 

2. Rückmeldebogen zur Verlängerung  






















